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1 Erfordernis und Ziele der Planung 

Die Marktgemeinde Hofkirchen möchte im Gewerbegebiet „GE Garham“ auf Fl.-
Nr. 341 drei Bauparzellen zusammenlegen, um einer ortsansässigen Firma den 
Bau einer zusammenhängenden durchgehenden Halle zu ermöglichen. Dafür 
müssen die Baugrenzen erweitert und die Höhenentwicklung angepasst werden, 
zudem müssen Grünflächen flächengleich verschoben werden. 

Um den Bau einer durchgehenden Halle auf einer Ebene zu ermöglichen, müssen 
die zulässigen Geländehöhen sowie die zulässige Gebäudehöhe angepasst wer-
den. Mit angepassten Eingrünungsmaßnahmen muss die geänderte Planung in 
die Landschaft eingefügt werden. 

Verkehrsflächen sowie Flächen für Vorreinigung / Rückhaltung von Nieder-
schlagswasserwerden an den tatsächlich hergestellten Zustand angepasst. 

Da sich das Planungskonzept der Marktgemeinde Hofkirchen durch die Änderun-
gen in den Grundzügen nicht ändert, wird das Deckblatt 9 im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB aufgestellt. 

 

 

 



Bebauungsplan / Grünordnungsplan „GE Garham“ Deckblatt 9,  Markt Hofkirchen                                  Begründung  

Garnhartner + Schober + Spörl  /  08.01.2024   4 von 9 

2 Kennzahlen der Planung 

 

Räumlicher Geltungsbereich DB 9  3,08 ha 

Gewerbebauland  2,08 ha 

 

Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen 0,080 ha 

 

Herausnahme Grünfläche 0,120 ha 

Grünfläche ergänzt 0,120 ha 
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3 Städtebau, Grünordnung, Erschließung 

Die Planung sieht die Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche (hier 
Baugrenze) der Fl.-Nr. 341 um 800 m² vor. Das Bauland GE 11 wird gegenüber 
bisher GE 11-13 um 510 m² reduziert, da der östlich geplante Feldweg defacto 
nach Westen versetzt bleiben soll und ein Teil der ursprünglichen Parzelle 13 der 
Parzelle 14 zugeteilt wurde. Das Maß der baulichen Nutzung in Form der Grund-
flächenzahl GRZ bleibt weiterhin auf 0,8 beschränkt. 

Zusätzlich werden Flächen für Stellplätze, Zufahrten und Umfahrungen festge-
setzt, um die baulichen Nebennutzungen außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen zu regeln. Stellplätze, Zufahrten und Umfahrungen bleiben aber 
auch innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan sah aufgrund des nach Westen abfallenden 
Geländes, die Unterteilung der Baufläche in drei Ebenen vor. Die Firma, welche 
das Grundstück bebauen will, muss aus innerbetrieblichen Gründen eine große 
Halle auf einer einzigen Ebene errichten. Dazu müssen die zulässigen Höhen für 
das Gelände sowie die baulichen Anlagen angepasst werden. Das Mindestmaß 
der Geländehöhen (Unterkante Böschungen im Baugrundstück) wird auf 471,5 m 
ü. NN und das Höchstmaß der Geländehöhe auf 484 m ü. NN (entsprechen dem 
im Osten bestehenden Gelände) festgesetzt. Das Höchstmaß für baulichem Anla-
gen wird auf ausreichende aber auch der landschaftlichen Lage verträgliche 
492,75 m ü. NN festgelegt. 

Zudem wird, um das Gelände im Westen abfangen zu können, eine Höhe für 
Stützmauern von maximal 2,0 m notwendig. 

Bei der Außenbeleuchtung werden entsprechend der aktuellen technischen Ent-
wicklung zusätzlich zu den Natriumdampf-Niederdrucklampen auch LED-Lampen 
zugelassen. 

Des Weiteren werden die Verkehrsflächen im Osten (Wendehammer und Feld-
weg) sowie die Flächen für Vorreinigung / Rückhaltung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser an den tatsächlichen bereits umgesetzten Zustand angepasst.  

Durch die Erweiterung der Baugrenze muss die Grünfläche am Rand des Gewer-
begebietes zwar im Süden zurückgenommen werden, es werden jedoch zusätzli-
che Grünflächen im Norden, Südwesten und Südosten flächengleich ergänzt. Zur 
Eingrünung wird die Pflanzung einer lockeren Strauchhecke festgesetzt. 

Der Immissionsschutz und die Erschließung sind von der Änderung nicht betrof-
fen. Da das Baugrundstück kleiner wird und somit auch die Emissionsbezugsflä-
che ist mit einem geringeren Emissionskontingent zu rechnen. Die Flächen für die 
Wasserwirtschaft werden reduziert, bzw. an das Ausmaß des bereits umgesetzten 
Regenrückhaltebeckens angepasst. Eine Anpassung des Wasserrechtsbeschei-
des ist nicht notwendig, dazu ist eine etwaige zusätzliche befestigte Fläche (über 
die im Wasserrechtsverfahren schon angenommenen Flächen hinaus) im Verhält-
nis zur Gesamteinzugsfläche viel zu unwesentlich.  

Im Planungsgebiet liegen keine Denkmäler vor.  
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4 Umwelt und Landschaft 

Der räumliche Geltungsbereich ist Teil eines bestehenden Gewerbegebietes. Eine 
Versiegelung von bis zu 80% der Fläche (bei einer GRZ von 0,8) ist bereits mög-
lich und wird durch die Planung nicht geändert. Für die Schutzgüter ergeben sich 
keine zusätzlichen Beeinträchtigungen. 

Die Planung sieht die Erweiterung der Baugrenze auf Fl.Nr. 341 vor. Durch die 
Erweiterung der Baugrenze muss die Grünfläche im Süden und Osten um 1200 
m² zurückgenommen werden.  

Zum Ausgleich werden im Westen 650 m², im Südosten 208 m² und im Norden 
342 m² Grünflächen ergänzt. Die Grünflächen im Westen und Südosten sind als 
lockere Strauchhecke zu gestalten. 

Aufgrund der exponierten Lage des Gewerbegebietes ist die Eingrünung zum 
Schutz des Landschaftsbildes wichtig. Durch die Zusammenlegung der Parzellen 
und der Änderung des Mindest- und Höchstmaß der Geländehöhen werden hohe 
Aufschüttungen bzw. dominante Böschungskanten zulässig. Diese sind aufgrund 
der Wälder im Westen und Süden nicht sichtbar. Das Gebäude auf der Kuppe wird 
sichtbar sein, es ist jedoch eine geringere Höhenentwicklung der Gebäude als 
bisher zulässig. Im Osten waren bisher bauliche Anlagen bis zu einer Höhe von 
494,5 m ü. NN zulässig, nun sind bauliche Anlagen bis zu einer Höhe von 492,75 
m ü. NN zulässig. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Änderung des Bebauungsplans durch 
Deckblatt 9 keine zusätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entstehen 
werden. 
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5 Anhang 

Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan GE Garham Deckblatt 7 (als 
Hinweis, nicht maßstabsgetreu) 
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Ausschnitt aus dem geplanten Bebauungsplan GE Garham Deckblatt 9 (als Hin-
weis, nicht maßstabsgetreu) 
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Planverfasser 

Passau, den 08.01.2025 

     

   …………………………………………….. 

    Dieter Spörl, (Stadtplaner, Landschaftsarchitekt) 

 

 

 

 

Gemeinde Hofkirchen 

Hofkirchen, den ……………………..2025 

 

 

    …………………………………………….. 

    Josef Kufner (1. Bürgermeister) 


